
 
 

Europäische Zentralbank 
Direktion Kommunikation 

Abteilung Presse und Information 
Kaiserstraße 29, D-60311 Frankfurt am Main 

Tel.: +49 (69) 1344-8304 • Fax: +49 (69) 1344-7404 
Internet: www.ecb.europa.eu 

Nachdruck nur mit Quellenangabe gestattet. 

Übersetzung: Deutsche Bundesbank 

22. Juli 2009 

 
PRESSEMITTEILUNG 

 
NEUE INDIREKTE VERBINDUNG UND ZUGRUNDE LIEGENDE DIREKTE 

VERBINDUNG GENEHMIGT 
 
 

Der EZB-Rat hat eine neue indirekte Verbindung („Relayed Link“) zwischen 
Clearstream Banking AG Frankfurt (CBF) und der Slovenian Central Securities 
Clearing Corporation (Centralna klirinško depotna družba – KDD) über Clearstream 
Banking S.A. Luxembourg (CBL) genehmigt, die nun zur Besicherung von 
Kreditgeschäften des Eurosystems verwendet werden kann. 

Bei indirekten Verbindungen handelt es sich um vertragliche und technische 
Regelungen für die Übertragung von Wertpapieren, an der mindestens drei 
Wertpapierabwicklungssysteme beteiligt sind, nämlich die des Investors, des Emittenten 
und des Intermediärs. Im Januar 2005 beschloss der EZB-Rat, dass indirekte 
Verbindungen zur Besicherung von Kreditgeschäften des Eurosystems zulässig sind, 
sofern sie auf Basis der “Standards for the use of EU securities settlement systems in ESCB 
credit operations” (Standards für die Nutzung von Wertpapierabwicklungssystemen in 
der EU bei Kreditgeschäften des ESZB) beurteilt wurden und diesen entsprechen. 

Die in dieser Ad-hoc-Prüfung untersuchte indirekte Verbindung wurde vom deutschen 
Zentralverwahrer CBF vorgeschlagen, wobei dessen CREATION-Plattform als 
Wertpapierabwicklungssystem des Investors dient und CBL als Intermediär zwischen 
dem Wertpapierabwicklungssystem des Emittenten KDD und jenem des Anlegers agiert. 
Die Prüfung bestätigte, dass diese neue indirekte Verbindung und die ihr zugrunde 
liegende neue direkte Verbindung zwischen CBL und KDD für die Besicherung von 
Kreditgeschäften des Eurosystems zulässig sind. 

Ein Verzeichnis aller zugelassenen direkten und indirekten Verbindungen findet sich auf 
der Website der EZB. Diese aktuelle Auflistung ersetzt die in einer Pressemitteilung vom 
17. Oktober 2008 veröffentlichten Verzeichnisse. 


